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Norm

AVG §37;

AVG §45 Abs2;

B-VG Art130 Abs2;

DGO Graz 1957 §18 idF 1961/026;

DGO Graz 1957 §74 Abs3 idF 1968/126;

DVG 1984 §8 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Der bloße Hinweis auf die Initiative des Beamten reicht (im Verfahren nach § 74 Abs. 3 DGO Graz 1957) nicht aus. Für

die Gewährung der im § 74 Abs. 3 DGO Graz 1957 vorgesehenen Belohnung ist nämlich auch eine gewisse

Dauerhaftigkeit der tatsächlichen Erbringung der dafür vorgesehenen Leistungen erforderlich, weil diese ein taugliches

Äquivalent für die auf Dauer wirkende, nicht unbeträchtliche Cnanzielle Besserstellung des Beamten darstellen

müssen (vgl. etwa das hg. Erkenntnis vom 21. September 2005, Zl. 2005/12/0023, mwN.).
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